EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR TEILNAHME 
Gesichter der Wiener HAK 2011

Der Bildnisschutz („Recht am eigenen Bild“) gemäß §78 UrhG greift nur, falls durch die Veröffentlichung „berechtigte Interessen“ des/der Abgebildeten verletzt werden würden. „Berechtigte Interessen“ können im weitesten Sinn mit „Wahrung der Ehre“ umschrieben werden. Es kommt aber immer eine Einzelfallbetrachtung und eine Interessenabwägung in Frage. (Wird man zB im Zuge einer öffentlichen Veranstaltung, etwa als Zuschauer, gefilmt, liegt in der Regel kein „berechtigtes Interesse“ an der Unterlassung der Verbreitung des betreffenden Filmausschnittes vor.)

Im schulischen Bereich weitesten Sinns kann erfahrungsgemäß grundsätzlich niemand in seinen/ihren Rechten gemäß §78 UrhG verletzt werden. Will man aber auf Nummer Sicher gehen, könnte insbesondere von Akteuren eine generelle Zustimmungserklärung etwa folgenden Wortlauts eingeholt werden:

„Zustimmungserklärung

(Name) erteilt hiemit dem (Schule) seine/ihre Zustimmung, dass die von ihm/ihr während oder im Zusammenhang mit der (Veranstaltung) gemachten Aufnahmen (Bild-, Ton-, Foto-, etc.) kostenlos sowie räumlich und zeitlich unbegrenzt in jedwedem Verfahren und Umfang verwertet werden dürfen. 

 -----------------




--------------------------------------           

   Ort, Datum 







Unterschrift

Die Gültigkeit der Unterschrift ist nicht an die Geschäftsfähigkeit geknüpft, dh. BMHS-Schüler(innen) sind jedenfalls selbständig berechtigt, die Zustimmung zu erteilen.
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